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11 Allaemeines / Planunsisanlass 

Ein privater Vorhabenträger beabsichtigt den sanierungsbedüiftigen Sportplatz 
des VFL Schildesche am Obersee in Schildesche zu bebauen und dafUr auf 
eigene Kosten an anderer Stelle einen neuen Sportplatz für den Verein zu er- 
richten. 

U rn die planungsrechtliche Zulässig keit für die geplante Wohnbebauung zu er- 
reichen, ,ist die Aufstellung eines Bebauungsplanes im Sinne des § 30 (1) 
BauG8 notwendig. Eine planungsrechtliche Beurteilung auf der Grundlage des 
5 34 BauGB scheidet aufgnrnd des entstehenden Planungserfordernisses an 
dieser Stelle aus. 

Das Gebiet des Bebauungsplanes Nr. t1/2/59.00 ,Wohnen arn See" liegt in der 
Gemarkung Bielefeld, Flur 53. Das Gebiet der Planung ist räumlich abgegrenzl 

irn Westen: 
im Norden: 
irn Osten: 

- imSüden: 

durch die westliche Grenze des FlurstOdces 2329, 
durch die nordliche Grenze der Flurstücke 2329 und 326, 
durch die östliche Grenze des FlurstIickes 326, 
durch die sUdliehe Grenze des Flurstückes 326. 

~ a s  Plangebiet hat eine Grafie von rd. 2,13 ha. 

Hinweis: 
Gemäß 5 (3) und 5 2 {I), (4) BauGB soll der Bebauungsplan Nt. 1112146.00 im 
Stadtbezirk Schildesche in einem Teilbereich durch den aufzustellenden Be- 
bauungsplan Uberplant werden. Durch den aufzustellenden Bebauungsplan 
werden die bisherigen Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 1112146.00 in 
dem Teilbereich in Zeichnung, Schrift oder Text ersetzt. Der betroffene Bebau- 
ungsplan Nr. 1112146.00 bleibt in dem verbleibenden Teilbereich / Geitungsbe- 
reich als selbständig vollziehbarer Bebauungsplan erhalten. 

3) Laae irn Raum I Übersieordnete Planunsen 

Das Plangebiet „Wohnen am Oberseeu liegt in dem Stadtteil Schildesche. 
Westlich des Plangebietes verläuft die Engersche Strai3e mit der straßenbeglei- 
tenden Uberwiegend zweigeschossigen Bebauung mit geneigten Dachem. 
Nördlich des Plangebietes verlaufi der Johannisbach mit dem von der Enger- 
schen Straße nach Osten verlaufenden Fuß- / Radweg. Ostlich des Plangebie- 
tes erstreckt sich der Obersee mit seinem grilnmumlichen Umfeld, weiches sich 
südlich des Plangebietes in den privaten mckwarügen Grundstllcksflächen der 
Bebauung an der Talbrückenstraße fortsetzt. Diese Bebauung ist ebenfalls fl- 
berwiegend zweigeschossig und in der Mehrzahl wohngenutzt. 

Das Plangebiet befindet sich in unmittelbarer Nahe zu dem Siedlungs- und Ver- 
sorg ungsschwerpun kt des Stadtteiles Schildesche beidseitig der Westetfeld- 



Im wirksamen ~ l~ch6nnutzun~s~lan der Stadt Bielefeld ist das Plangebiet als 
„Grünflächeu (Sportplatz) dargestellt. Dem Entwicklungsgebot eines Bebau- 
ungsplanes aus dem flachennutzungsplan kann entsprochen werden, wenn in 
dem Flächennutzungsplan parallel zum Bebauungsplanverfahren filr das Plan- 
gebiet eine Änderung in ,Wohnbauflächeu (173. Ändening des Fläehennut- 
zungsplanes) vorgenommen wird. Auf der Ostseite der Engerschen Straße und 
auf der Nordseite der Talbrückenslaße ist ,,WohnbauflächeM im Flächennut- 
zungsplan dargestellt. 
Der im Bebauungsplan als Baugebiet vorgesehene Teilbereich der deneitigen 
Sportanlage soll im Fl4chennutzungsplan entsprechend . ats ,Wohnbauflacheu 
dargestellt werden. Die geplante Abrundung des Gebietes bildet dabei eine Ab- 

' grenzung der Bebauung zwm direkt anschließenden Landschaftsraurn J~han- 
nisbach - Obercee. Durch die Aussparung des vorhandenen ~tehgew&sers 
sUdlich des geplanten Baugebietes soll das Einfließen dieses Landschaftsrau- 
mes in das Wohngebiet gesichert wdr'den, - 

In dem vorn Regionalrat am 28. Juli 2003 aufgestellten. bislang jedoch noch 
nicht genehmigten GEP ist der Bereich der derzeitigen Sportanlage als ,Frei- 
raum- und Agrarbereich" mit der Funktion ,Schutz der Landschaft und land- 

* ' 
# .. sohaborientierte Erholung' dargestellt. Durch die geplante Darstellung einer 

',Wohnbauflacheu wird eine hderung des GEP jedoch nicht ehrderlich, da die 
betreffende Flache deutlich kleiner als 1 0 ha und somit nicht GEP-relevant ist.' 
Entsprechand der tatsächlichen Nutzung so!l der Bereich der sudlich an den. 
Johannisbach angrenzenden Bebauung westlich der Engersehen Strak als' 
,Wohnbauflächeu dargestellt werden. Mit dieser Darstellung wird im Flachen- 
nuizungspian nach Norden ein eindeutiger Siedfungsrand rum Landschafb 
raum des Johannisbaehes definiert. 
In Anpassung an die Festsetzungen der Bebauungspläne Nr. 11)2144.00 und 
1112124.00 sollen die bisherigen Darstellungen von ,Wohnbauflächen" im Bereich 
zwischen den Straßen KUstenwiese, Talbrückenstraße und Niederfetdstraße 
sowie in einem Teilbereich sUdlich der Rappoldstraße zum Ausg kich der 0.g. 
Neuausweisungen von ,Wohnbauflächenu zurückgenommen werden. Stattdes- 
sen ist die Darstellung von ,GrilnflächenM vorgesehen. 

4) Bestandssituation 

Das Plangebiet ist ausschließlich durch die Zwecke des VFL Schildesche be- 
stimmt, 
Ostlich der Engerschen Straße befindet sich die Zufahrt zu dem Sportplatz mit 
der nördlich des Sportplatzes gelegenen baumbestandenen Ste tlplatzanlage 
und dem Vereinshaus. 
ostlich davon liegen der Fußballplatz mit der Laufbahn sowie die Weitsprung- 
grube. 
Charakteristisch ist hier die umfassende Eingrünung mit zumeist hochstarnmi- 
gen Bäumen, die deutlich das Plangebiet markieren. 

Das Ptangebiet steht in direktem rgumlichen Bezug zur vorhandenen lnfrastnik- 
tur im Bereich Engersche Straße I Westerfeldstraße. Eine fußlaufige Erreich- 



barkeit der zentralen Versorgungseinrichtungen des Stadtteils Schildesche so- 
wie des d-ortigen ~PW-Verknüpfungspun ktes ist gegeben. 

5) Städtebauliche Konzeption 

Innerhalb des Neubaugebietes soll ein Angebot für Einzet- und Doppelhauser 
(17 - 18 Baugnindstücke) geschaffen werden. Die Ausrichtung der Gebäude 
kann so gewähtt werden, dass solarenergetische Aspekte Berücksichtigung 
finden. Damit wird eine passive wie aktive Solarenergienutzung ermöglicht. 

Die äuaere Erschließung erfolgt ausgehend von der Engerscheyi Straße Uber 
die heute als Zuwegung zum Sportplatz genutzte Fläche irn Westen des Plan- 
gebietes. , 

Innerhalb des Plangebietes sollen Steliplatze fUr Besucher in der Offentlichen 
Verkehrsfläche vorgehalten werden, Die Konzeption sieht eine Verkehrsflä- 
chenbreite von 5,50 m (als Mischfläche) vor. 
Das Fuß- und Radwegenetz im Umfeld des Plangebietes soll mit den Wegen 
innerhalb des Neubaugebietes verbunden werden. 

Die städtebauliche Konzeption für das neu zu entwickelnde Wohngebiet be- 
rücksichtigt die landschaffsr~umliche Besonderheit des Standortes mit der uq- 

' mittclhs~en'Nachbarschafi zum Obersee und Johai-rnisbach. Die Grüribezlige 
soller: .in das Wohngebiet verlängert werden. Zu diesen1 Zweck ist ausgeher~d 
ijon dem Johannisbach eine Mnung des Landschaftsraurnes nördlich des 
Wohngebietes in Richtung Obersee vorgesehen. 

Das städtebauliche Konzept für das Neubaugebiet orientiert sich an den we- 
sentlichen Krrterien fUr eine nachhaltige Siedtungsenhuicklung. Hierzu gehören 
u.a.: 

die Anlehnung des Baugebietes an den bestehenden Siedlungsteil mischen 
der Engerschen Straße und der Talbruckenstraße, 

i die Kleinteilig keit und Maßstabsgerechtig keit der städtebaulichen Gruppie- 
rung bei der Schaffung eines hohen Maßes an privater Grundstücks- und 
GrünRache, 
die Begrenzung der Versiegelung durch eine vertragliche Dichteentwicklung, 
die Nahe zu d e m  Kindergartenstandort, 

4 die Reduzierung des VerkehrsflachenanteiIs im Gebiet bei notwendiger Ori- 
entierung an Bemessung für Versorgungsfahrreuge, 
die Einbindung in das Orts- und tandcchaftsbild über Eingrünung und Off- 
nung des Ortsrandes und DurchgrEinung des Baugebietes, 
die Schaffung der Möglichkeit von Aufenthaltsqualität öffentlicher Raume 
(Straßen raum, Spietbereich). 

Für die genannten Ptanungsziele ist unter Berücksichtigung der Ergebnisse der 
frli hzeitigen Bürgerbeteilig u ng ein Konzept erarbeitet worden, dass die innere 
Erschließung als Schleife vorsieht. 



Als Bebauung sind Einzel- und Doppelhäuser, also eine offene Bauweise vor- 
gesehen, Dabei soll die Bebauung hauptsächlich als klassischer Einfamilien- 
hausbau errichte? werden. Zum östlichen Rand des Plangebietes mit der Nähe 
zum Landscbaftsraum soll aber auch die Mogtichkeit zur Errichtung von Mehr- 
farnilien häusem (2. B. Altenwohnen) geschaffen werden. Dabei soll hier die An- 
zahl der zulässigen Wohneinheiten auf sechs pro Gebäude beschränkt werden, 
wobei in dem übrigen Plangebiet pro Gebäude (Einzelhaus bzw. Doppelhaus- 
harne) eine Beschen kung auf zwei Wohneinheiten erfolgen soll. Die Beschran- 
kung erfolgt mit dem Ziel innerhalb des gefangenenu Plangebietes mit dem 
einzigen Anschluss an die Engerschs Straße den Anteil von Fahrverkehr zu 
minimieren. 

G, .; .* 

6.1 ) Art der baulichen Nutzunq ..:- V 

.I-a . ... . 
, .  . - 1 

Hinsichtlich der Art der Eautrung ist die Festsetzung als Allgemeines Wohnge- 
biet" gern38 § 4 Baunutzungsverordnung (BauNVO) vorgesehen, da' der 
Schwerpunkt der zu künftigen Nutzung deutlich bei-der Wohnbebauung .liegen 

r .". wid Lediglich irn Eingangs beteich' des Plangebietes aMer -Engeiscbn Strafle 
ist an eine kleinteilige Beb.auung mit Einzelhandel und Dienstleistung gedacht. 
Hier soll .Mischgebiet" gemäß 5 6 BauNVO-festgesetzt werden. 

, .  . 
Auf der Grundlage des BaugesetzbUches (BsuGB) und der ~aunutzungsv&- - 

ordnung (BauNVO) wird im Bebauungsplan 
- Allgemeines Wohngebiet -WA- (3 4 BauNVO) 
festgesetzt. 
Die Nutzungen 
i Wohngebaude, 

die der Versorgung des Gebietes dienenden Uden, Schank- und Speise- 
wirtschaften sowie nicht störende Handwerksbetriebe 

werden als allgemein zulässig festgesetzt. 

Die Nutzungen 
r Anlagen fllr kirchliche, kulturslle, soziale, gesund heitiiche und sportliche 

Zwecke, 
Betriebe des Beherberg ungsgewerbes, 
sonstige nicht störende Gewerbebetriebe. 
Anlagen für VerwaRungen, 

r Garienbaubetriebe sowie 
Tankstellen 

werden fiir unzul~ssig erklärt. 
Der Ausschluss erfolgt vor dem Hintergrund der vorrangigen Ausgestaltung des 
Gebietes fUr Wohnbauzwecke und Wohnfolgeeinrichtungen. 

Auf der Grundlage des Baugesetzbuches (BauGB) und der Baunutzungsver- 
ordnung (BauNVO) wird im Bebauungsptan 
- Mischgebiet -MI- (5 6 BauNVO) 
festgesetzt. 



Innerhalb der Mischgebiete sind allgemein zulassig : 
Wohngebäude, , 

Geschafts- und Bürogebsude, 
Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des 
Beherbergungsgewerbes, 
sonstige Gewerbebetriebe, 
Antagen fiir Verwaltungen sowie f ~ r  kirchliche, kulturelle, soziale, gesund- 
heitliche und sportliche Zwecke. 

Flir unzulässig werden die Nutrungen 
Gartenbaubetriebe, 
Tankstellen, . . 
~ergnü~un~sstätten 

erklärt, da hier einerseits die innerörtliche Lage der Mischgebiete, andererseits 
die Nähe zu den geplanten und Oorhandenen Wohngebieten eine Ansiedlung 
dieser Nutzunqen nicht sinnvoll ersch8ineg lasst. 

6.21 Maß der baulichen Nutzunci I Bauweise I Bauciestalt 

Bei dem Maß d&r baulichen NFung Wirö innemalb der Allgemeinen Wohnge- 
biete" entsprechen&def dbergrehze der BauWO eine GRZ von 0,4 festge- 
setzt, wobei eine uberschreitung kntfpwchend der B a u m  fllr Stellpl#tze und 
Zufahrten zyfägsig ist. Die GeschossRächenzahl (GFZ) wird entsprechend Biner 
beabsichtigten und' ~ ~ ü ~ s c h t e n ~ m ~ d t ~ i w e g ~ s e h o s s i g e n  ,.. .. ~ebauihgj mit o:? 

. . .  . .. 
ausrkichend bemessen. 
FUr das ,Mischgebiet" wird eine GRZ von 0,6 und eine GFZ von 1,2 festgesetzt. 
Es ist eine offene Bauweise vorgesehen, wobei innerhalb des Plangebietes nur 
Einzel- und Dappthauser zukssig sind. 
Hinsichtlich der Dachfom wird auf die westlich und sUdlich des Plangebietes 
vorhandene Baustruktur mit ihren geneigten Dächern eingegangen. Die Fest- 
setzung / Zulässigkeit von geneigten Dächern (Sattel-, Walm, Pult- und Zelt- 
dach) etfolgt mit der MafQabe der zuliissigen Dachneigung von 30" bis 45". 

Die Geschossigkeit wird in den Allgemeinen Wohngebieten auf maximal zwei 
Vollgeschosse beschrankt, um somit dem Siedlungs- und Landschaftsbild so- 
wie der damit verbundenen moglichen baulichen Ausgestaltung dieses Berei- 
ches gerecht zu werden. Die maximale Firsthöhe wird einheitlich auf 12,5 rn bei 
einer maximal zulässigen Traufhöhe von 7,O m begrenzt. 
FUr das „Mischgebiet* soll eine Dreigeschossigkeit bei einer Traufhöhe von ma- 
ximal 8,5 rn und einer Firsthöhe von maximal 14,O m zulässig sein. Damit kann 
der an der Engerschen Straße vorhandenen Fassadenabwicklung und Hohen- 
entwicklurtg entsprochen werden. 
Flir die Hdhenfestsetzung soll die gemitteke rechnerische Geländeoberkante 
als unterer Bezugspunkt verbindlich mit einer Htihe über Nomalnull festgeseizt 
werden. 

Die baugestalterischen Festsetzungen werden für die Baugebiete auf die zur 
&dtebaulichen Einheit notwendigen Regelungen beschränkt. Auf Gnind der 
Lage sowie der Integration des Standortes in den Zusammenhang der vurhan- 
denen Bebauungsstruktur werden Regelungen zu den Dachformen, -neig ung 



und -aufbauten, zur Dacheindeckung sowie zu den Einfriedungen und der So- 
ckel hßhe getroffen. , 

Mit den Festseizungen wird nicht in die individuelle Gestaltungsfreiheit der spa- 
teren Bauherm eingegriffen. Es erscheint aber vor dem Hintergrund der Un- 
kenntnis Uber die spateren Einzeibauherrn im Sinne der Homogenitat und Dar- 
stellung des Gebietes als Quartier geboten, hinsichttich der o.g. Aspekte ein 
Mindestmaß an Regulierung vorzunehmen. 

Mit den getroffenen Festsetzungen ist gleichzeitig eine Beschränkung der 
Wohneinheiten verbunden. Dabei wird die Anzahl im Uberwiegenden Plangebiet 
auf maximal zwei Wohneinheiten pro Gebaude (Einzelhaus bzw. Doppelhaus- 
einheit) beschränkt. . 
Zum östlichen Rand des Plangebietes mit der Nähe zum Landschaffsraurn soll 
aber auch die Mt& lich keit zur Errichtung von MehrFamilien häusern geschaffen 
werden. Dabei soll hier die Anzahl der zul4ssien Wohneinheiten auf sechs pro 
Gebaude beschränkt werden, 
Der AflgSXIr eine solche Beschwnkung ist, durch eine mit der BeschrihkGfig 

- der Wohneinheiten verbundene Reduzierung der stellplatze' auf den' privaten 
Grundstücken zu erreichen und damit zu einer Reduzierung des Ziel- und 
Quellverkehrs in dem Planbemich zu gelangen. Die Festsetzung fugt sich in die 
Festsetzungen zum zulässi$n M ß  ~~der,*bauIichen Nutzung auf Grund ihrer 

: stadtebauiichen Zielsetzung ein und bezieiht sich ,nicht auf die zukünftig entste- 
henden Bau- und Buchgrundstücke, sondern auf 'die, darauf zu errichtenden 

. Gebäude. - . 
, .  

7) Belanae der Umwel? 

Die Durchfühning einer Umwebertraglichkekprüfung bzw. die Durchführung 
einer Vorprüfung zur Umweherträg lieh keitsprüfung (UVP) erfolgt nictit, da die 
Großen- und Leistungswerte b m .  die PrClfwerte des geplanten städtebauliaen 
Vorhabens unterhalb der dafür vorgesehenen Voraussetzungen des Gesetzes 
U b e r  die Umweltverträglich keitsprüfung (UVPG) liegen und andere Gründe Mr 
die Durchfühning einer UVP nicht erkennbar sind. 

7.2) Immissionsschutz 

In der Nähe des Plangebietes ,Wohnen am SeeM befinden sich keine ernittie 
renden Betriebe, zu denen bauleitplanerisch Abstande der geplanten Wohnbe- 
bauung zu berücksichtigen wären. 
Innerhalb des Mischgebietes sind nur solche Gewerbebetriebe zulässig, die das 
Wohnen nicht wesentlich stbren. Damit kdnnen iärmkonfli kte für eine Wohn- 
nuizung innerhalb des Mischgebietes ausgeschlossen werden, 

Aufgrund der Verkehrsbelastung von rd. 22.500 DTV auf der Engsrschen Stra- 
ße muss davon ausgegangen werden, dass von LärmbeeintMchtlg ungen für 



das festgesetzte Mischgebiet auszugehen ist. Die Orientierungs- bzw , Grenr- 
werte der DIN 1 8005 bm. der 18. BlmSchV werden Ci bersch fitten. 
Bei dem geplanten Mischgebiet an der Engerschen Straße kann festgestellt 
werden, dass aMier Schallschub (Wall /Wand) aus Grlinden des Mtebaus, 
der Stadtwirtcchaftlichkeit und der Stadtgestaltung hier nicht zur Ausführung 
kommen soll. 
Im vorliegenden Fall wird das Trennungsgebot zu Gunsten des Zieles der Ent- 
wicklung von Baufläche in dem Plangebiet I an diesem Standort nicht ange 
wandt. 
FUr die Mischgebiets-Bebauung an der Engerschen Straße wird festgesetzt, 
dass durch die Bauherrn die Einhaltung der Innenschallpegel von 30 dB(A) in 
Wohn- und Schlafwumen sicher zu stellen ist. Dieses ist prinzipiell im Rahmen 
der üblichen i-lochbauausfuhrung vorsehbar (2.8. handelsubliche Thermopane 
verg lasung mit umlaufender.Dichtung, meischalige Außenwandkonstmktion mit 
einer Ges'amtrnasse von mindestens 320 kglqm etc.). 

FUr den Ubeniviegenden Teil des Plangebietes ergibt sich eine schallgeschützte - 

Lage durch die vorhandene Bebauung an der Engerschen Straße. 
FUr das festgesetzte ,,Allgemeine Wohngebiet" ist dennoch in einer Distanz von 
rd. 70 m zur Engersctien Straße mit einer rechnerischen Überschreitung der - 0rie.nitktungs- brw. Grenzwerte der DIN 18005 b m .  i8.BlmGGhV .zu ~echnen. 
Dabei liegen die rechnerischen Irnmissionspegel im Rahmen sog., Mischge- 
bietswew , (allgemeine Zulässigkeit von Wohnnukung in Mischgebieten). ,D.. h., : - -; . 

C - dass den Ahkrdeningen an gesunde WohnvehäRnicse in dem Plangebiet eht-. 
- .. 

sprochen werden kann: - . 

Nach der Berechnung der Luftschadstoffbelastung mit dem Programm IMMIS- 
Luft durch das Umwettamt der Stadt Bielefeld erfolgt keine Grenrwertiiber- 
schreitung der 22. / 24. BlmSchV. 
Es befinden sich weder in dem Plangebiet noch in dessen Nachbars&& tand- 
wirtschaftliche Betriebe, die geruehsimmissionsrelevante Einrichtungen vorhai- 
ten und die filr die Planung im Rahmen der Geruchsimmissonsdchtlinie (GIRL) 
hier zu berücksichtigen w8ren. 

7.31 Boden- und Gnindwasserschutz 

In dem Plangebiet und seinem Umfeld sind nach heutigem Kenntnisstand keine 
Altlasten, Altstandorte oder Aitablagerungen bekannt b m .  vorhanden. Im Alt- 
lastenverzeichnis der Stadt Bielefeld und des Staatlichen Umwebrntes Biele- 
feld sind nach hiesigem Kenntnisstand keine entsprechenden Flächen ver- 
zeichnet. 
In dem Plangebiet und seinem Umfeld liegt stark durchnasster Boden vor. Der 
Grundwasserstand konnte noch nicht festgelegt werden, Beim Hausbau sind 
zum Schutz Wannen vorzusehen. 

Die Belage des Sportplatzes und der Laufbahn sind kiaselrothaltig. Gernal3 Un- 
tersuchungsergebnis vom 2 1 .01.2004 betragt die Konzentration des Belages 
mit belastetem Material im Horizont von 0 - 10 cm 559,4 ng TEkg fUr die Lauf- 
bahn und 280,2 ng TUkg f i r  das Spielfeld. 



Der Abtrag des Kieselrotbelages des Sportplatzes und der Nebenanlagen er- 
folgt vor der Durchfühyung jedweder Bauarbeiten zur Erschließung oder Bebau- 
ung des Plangebietes. Dies wird dadurch sichergestellt, dass die Sanierung des 
Sportplatzes bis zum Satzungsbeschluss durchgeführt wird. Die vorlaufende 
Sanierung wird durch dffentlich rechtliche Vereinbaning mit dem Vorhabenträ- 
ger sichergestellt. 

Die Bodenverciegelung wird auf der Grundlage der vorgesehenen Planung auf 
das dem Nutzungszweck entsprechende Maß begrenzt. Bodenentsiegelungen 
sind durch die Entfernung des verdichteten Roterdeplatzes abzusehen. 
SchutzwUrdige BtSden werden durch die Planung nicht in Anspruch genommen. 
Fllr die geplante Neubebauung wird Obewiegend versiegehe Flache und ver- 
dichteter Boden in Anspruch genommen. 

Eine Versickerung des Niedemchlagswassers ist nach den Ergebnissen der 
baugrundtechnischen Stellungnahme des Erdbauiabors Schemm vom Februar 
2004 bei Durchlässig keitsbeiwerten von 1 U' bis i D+' nicht möglich. 

Belange des Gew&serschutzes sind durch die Planung nicht berClhrt. Natürii- 
che oder gesetzliche Oberschwemmungsgebiete sind .durch die Planung nicht 
betroffen. Das gesetzliche Ü berschwemrriungsge biet des Ja hannisbaches 
grenzt an das Plangebiet an. 

Entlang der nördlichen Plangebietsgrenze verl4uft der Johannisbach mit seiner 
Gewgsseraue. Für den Johannisbach liegt seit 1996 ein Konzept zur natuma- 
hen Entwicklung von FlieBgewäissem vor, wo durch geeignete Gewasssrent- 
wicklungs- und Gestaltungsmaßnahmen insgesamt gewasser- und geodkologi- 
sche Verbesserungen erreicht und umgesem werden sollen. 

Stadtklimatisch befindet sich das Plangebiet in einem hoch ktimaempfindlichen 
GelWnde, das durch die geplante Bebauung verloren geht. Die Kaltluft wird auf 
ihrem Ausbreitungsweg zunehmend e w r m t  und in der Geschwindigkeit ge- 
mindert, so dass die weiter südlich bestehenden Siedlungsstruktumn an der 
Talbrückenstrabe nicht mehr flächendeckend erreicht werden. 
In Abwagung mit den Belangen des Wohnens brw. der WohnkdUrFnisse der 
Bevölkerung soll diesen jedoch in Anbetracht der besonderen Lageg unst des 
Standortes flir Wohnzwecke der Vorrang eingemumt werden. Zugleich soll der 
Fortbestand der nordlich dieses Gebietes entlang des Johannisbaches vedau- 
fenden Luftleitbahn durch die Sicherung der vorhandenen Grllnbereiche er- 
reicht werden. 
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7.6 Landschafts- und Naturhaushalt 

Das geplante Baugebiet auf dem Gelande des derzeitigen Sportplatzes liegt im 
Geltungsbereich des Landschaftsplanes Bielefeld-West, k t  jedoch nicht als 
Schutzgebiet festgesetzt. lm Teilplan A ist filr diesen Bereich der Ausbau der 
Landschaft fUr die Erholung' als Entwickiungsziel vorgesehen. 
lm "Zielkonzept Naturschutz" der Sb& Bieiefeld sind die Flächen als .Sied- 
lungsbereich mit mittlerer Naturschutzfunktion' eingestuft. 

Mit der Planung werden Eingriffe in den Natur- und Landschafbhaushalt vorbe- 
reitet. Diese Eingriffe sind bilanziert worden und die Kompensation im Sinne 
eines Bewattig ung sprogrammes der Eingriffsfolgen erarbeitet worden (NZO 
GmbH, Bielefeld , OU2004, Kompensationsflgchenberechnung zum B-Pan Nr. 
11lZ59.00 ,Wohnen am See")), 

Durch die geplanten flachenhaften Eingriffe im Bereich des WA-Gebietes sind 
in erster Linie die Aschephtze und umgebenden Rasenflachen des Sportplat- 
zes betroffen. Im Suden werden dle vorhandenen GebClsch und Baumbestan- 
de volIkornrnen beseitigt werden. Die Ahorn-Bestande am Vereinsheim werden 
sowohl für das Wohngebiet als auch fUr das Mischgebiet beseitigt werden. lm 
MI-Gebiet werden auch die Lihden, -kIaiiibuchen und Sand-Birken, die im Park- 
platzbereich und arn Gebgude vorhanden sind, beseitigt werden. Die alte Stiel- 
Eiche an der Engerschen Strak und die Eiche am Fuß-/ Radweg in der J* 
hannisbachaue, die weit in - die nicht ~lberbaubaren Flgchen des ~ischgebietes + 

hineinreicheh, sind ab zu erhaltende Baume mit ihren Traufkronenabstanden 
festgesetzt bm. außerhalb des Gettungsbereiches des Bebauungsplanes nach- 
richtlich dargestellt. 

Grundlage fllir die Emiittlung des Eingriffs und die Abschätzung des Kompensa- 
tionsbedarfs ist das Arbeitspapier ,BielefeMer Modell' (Fachliche Gm ndsätze 
und Ahitsmethodik zur naturschutzmhthchen Eingrifkregelung in der ver- 
bindlichen Bauleitplanung , Stand 31.10.2003). Die Bewertung des Eingriffs im 
Rahmen des Bielefelder Modells orientiert sich an der Arbeitshilfe fllr die Bau- 
leitplanung der Landesregierung NRW. 

In den folgenden Tabellen wird der Kompensationsbedarf für die überplanten 
Biotoptypen getrennt nach Verkehrsflächen, Wohn- und Mischgebiet und Offent- 
licher Grllnfläche zusamrnengestetlt. 



Tab. 1: Kompendonsiiächenberechnung Bebawngsplan Nr. 1112150.00 ' W o h m  am See" 

m - r e l n l ~ h l .  l(OTOa) 

Y 4 L l f e h r m  

'SZ Amgieiih auf der S a n m e ~ r d n u ~  
'AE A u w m  itd dem E- 
'AR Ausgieieh bemb vom Vorhbentrajpr mliakrt 

Nr. g e p l a n t e w n g  vohindane Ne-ptyp Kompnsationsftäebnbedarf (WB) nungsfklciw K o m p e m ~ a ~ n t m c h w e  k 
I 

6bbg. M&* WB erhahter Flehen- %mmeku- 
Flchs 1 Mihur i -a r t  3e5bd ver.- (sml' 

au A + E bereids 
In qm qm h W  -W d a m E W -  reabbfi 

wert 
KFBinq. r i r h n i s  mh *Md*o& 

2 3 5 6 7 8 9 70 11 12 13 14 15 

Die Fkiwndmerern zwischen ppkntar und wrhandemr Neung recdtiertaus der Berüc- der über dle BPLangrente hilalusragenden k u r n h n e n  lm SMen das Qebletes. 

* bei Bbtopwrkn < 0.5: Fläche x GIG! (0,4 + 5Wa Ukd~reitum) X Blutopvert = WB; bel Blotapverlen > 95 Fläche- x Bbbpwert = KFB 



Tab. 2: KompensatknsflELchenberechnung Bebriuungrplan Nr. 1112159.QO Wohraen am Swa" 

& Mischgebiet 

Verfahremstand: T& 

'SZ Auqklch auf der Sarnmelztordmqsfiäche 
'AE Awhlch auf dem EhrWlsgrundstOck 
'AR hagleich bereib vom Vot-habenträgermlWoait 

' bl Bbhpmrlen 0,s: Fläche X GRZ (Q,6 + 5056 übersehreiking) X Wo-  = W, ba üiobpwarben > 0.5: !=Esb K Biotapmrt = KFB 





Tab. 4: Kompmsatloni~~chenborechnung Bebauungspian NT. IU26S.W "Wohnen am Seem' 

bJBL; Wmtildre OrünMehe mit der %kbstlmmuftg Wrkehrugriin 

' 
'$2 ~u-rch auf der & m k w d w d ~ m  
'AE Abwgleidi auf dem Ehgriffsgnind9tDck 
'AR Au*kh beWB W V~rhhnirBgw ~ r s h k ,  

Tab. 5: Kompens~tlonsfl~cLchenberechnung Bebauungsplan NT. IW6S.W Wohnen am Sed"' 

h k  Uitskgoiun~fmßh8hwwm 
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Tab. 6: Gesamtkamps~ationsfl~chenbdad fUr den B-Plan Nr. 1112169.00 

Verfahrensstand: TOB J 

Tabelle Nr. 

1 

Tabelle 

~abe~ie NT. 

5 

T h l i e  

' gephie 
Nutrung 

WA H 
GesarntKFB 1 

gepbte  
NutNng 

Ents-lung 
anrechnimm 
KompgmuUon 

KFB 
in qm 

2.ml ,M, 

TaMle Nr. 

2 
. , 

Tabelie 

gsp- 
Nu~ung 

MI I11 
Go#I~~KFB 2 

KFB 
in qm 

771.59 
+-  771,69 

KFB 

0,OO 

0,OO 

Kompensationsfl8&nnachwis 

Sammelui- 
ordnurgs- 

fläche 

2.0Q1,93 
2091,931 2.094 $3 

Kompensationsffdchennachwii 

KanipnsaüonsfiWmnnachwels 

0,w 0,OO 

A+E auf 
dem Elngrifk 
gnindstock 

0,OO 

*+ 
L. C 

0.m 
400 

Sammeku- 
ordnurg 

f i r n  

771.54. 
771,69 

A+Eb4mits 
erfolgt 

0,QQ 

400 

Sammebu- 
ordnungs- 

Räche 

0.00 

0,00 

*+ Ebmits 
erfolgt 

0,OO 

A+Eauf 
dem E i q m  
grundstadc 

0,OO 
0,OO 

A+Eaut 
dem Eirtgrifis 
gnindsäkk 

M]0,$6 

600,86 



Insgesamt ergibt sich unter Berücksichtigung der flächenhaften Eingriffe in Natur und 
Landschaft durch die Festsetzungen des B-Planes Nr. l1)2/59.00 ,Wohnen am See' ein 
Gesamtkompensatior)sbedarf von 3.228,80 m2. Durch die innerhalb der Garten des 
Wohn- und Mischgebietes anrechenbaren Entsiegelungsmaßnahmen von 500,86 m2 re- 
duzieit sich der Kompensationsbedarf auf insgesamt 2.727;94 m2. 

In der folgenden Tabelle ist die BiJanzierung von Eingriff und Kompensation für den B- 
Plan Nr. i l/2159.00 "Wohnen am Seeu zusammengestellt. 

Insgesamt steht dem ermittelten KompensationMarf von 2.728 m2 eine anrechenbare 
Karnpensationsfiäche von insgesamt 4,017 nil gegenüber. Es bleibt ein Kompensations- 
Uberschuss 'von 1.289 m2, Der Kompensationsbedarf far die durch den €3-Plan Nr. 
11/2159.00 entstehenden fl8-enhaften Eingriffe kann innerhalb des Geltunfpbereiches 
des B-Planes vollsHndig gedeckt werden. Somit ktinnen bei fachgerechter Umsetzung 
der landsch~pflegerischeti Maßnahmen die durch den &Plan resuitierenden Eingriffe 
ausgeg licheri werden. 

Gesamtkompensations~arf für das B-Plangebiet Nr. 
3112159.00 ,Wohnen am See" 

gesamte anrechenbare Kompensationsfiäche innerhalb des 
B-Plangebietes (abzg I. des geplanten FuiL 3-I Radweges): 

Die geplanb Flache für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaff ist als AusgleichMache geeignet, da es sich um die ökolo- 
gisch geringwertigen Flächen des Sportplatzes (Ascheplatz, Rasenflächen) handelt. Ein 
Ausgleich ist dann gegeben, wenn diese Flachen durch entsprechende Maßnahmen in 
ihrer Wertigkeit von einer niedrigen auf eine mittlere Wertstufe &kologisch aufgewertet 
werden und zu erwarten ist, dass nach 25 Jahren ein mittlerer Okologischer Funküoneer- 
Mtlungagtad erreicht wird (s. Arbeihiife - Bielefelder Modell). 
Darüber hinaus haben die geplanten Ausgleichsflächen unmittelbar Anschluss an die freie 
Landschaft. Im Norden liegt das Johanniabachtal und im Osten schließt die Grünfläche 
des Obersees an. 
Als Kompensationsmaßnahmen eignet sich die Herstellung einer Extensivwiese mit Ein- 
zelbaumen und Baumgruppen sowie die Herstellung mehrerer naturnaher, dichter, frei- 
wachsender Strauchpflanzung en von unterschiedlicher Flächengroße aus heimischen, 
standortgerechten Gehölzen mit einem Flächenanteil von mindestens 40 % der 
Ausg leichsfldche. 

2.728 m2 

4.017 m' 





7.7) AusWirkunaen auf den tandschaftsrilan 

Teilflächen des Plangebieteo liegen innerhalb des GeltungsbereidKs des rechtskMbgen 
Landschafbplanes Bielefeld-West. Als Entwicklungsziel (gemflß 5 18 LG NRW) iat fIlr den 
östlichen Teil des Plangebietes der Ausbau für die Erholung fomullert (Entwidtlungluiel 
4)- 

Das Plangebiet ist aus dem Landschaftrplan Bielekkl-West zu entlassen. Eine Entias- 
sung aus d m  Landschaflplan ist zu rechtfertigen, da aufgnind der Lage des Plangebietes 
mit dem Ziel der Arrondierung der vorhandenen Bebauung in Ergänzung der umgehden 
Wohnhauser sich der Bereich fIlr eine Wohnbebauung / Wckenbebauung eignet. 

Wird mit einem Bebauungsplan in den Geltungsbereich eines Landschaftsplanes einge- 
griffen, so treten nach 5 29 (4) Landschaftsgesetz NW bei der Aufstellung, Andemng und 
Erg anzung eines Bebauungsplanes mit dessen Rechtsverbindlichkeit widersprechende 
Festsetzungen und Darstellungen des Landschaftsplanes außer Kraft. Hierzu zahlen Dar- 
stellungen der Entwicklungruiele gern. Sj q8 Landschaffsgesetz NW, die Festsetzung von 
Schutzgebieten gern. 1s 19-23 Landschaffsg~setz NW. die Festsetzung zur Zweckba 
stimmung für Brachflgchen gern. 5 24 Landschaftsgesetz W ,  forstliche Festsetzungen 
gern. 5 25 Landschaftsgesetz NW sowie Festsetzungen von Entwicklungs, Pfiep und 
Erratzmaßnahmen gern. 3 26 Landschaftsgesetz NW. Als widersprechende Festsetzung 
za hit auch der GeYungsbereich eines Landschaftsplanes, 
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Gegenüberstellung der Abgrenzung und der Festsetzungen des Landschaftsplanes Biele- 
feld-West (rechbverhindlicher Charakter und Planung) fUr das Umfeld des Geltungsberei- 
ches des Bebauungsplanes (M. 1:5.000) 

- - - Abgrenzung des Gelhingsberekhes des Landschdbpktnes 
Abgrenzung des Geltungskreiehes des Bebauungsphnes 
Nr. II / 2 159.00 "Wohnen am See" 

Entwlcklungsziel4: Ausbau der Erholung 



81 B o r n 8  der Ver- und Entsoraung 

Der ~nschluss der' ~au~rundstücke an die zentrale Wasserversorgung und an die rentra- 
le Abwasserbeseitig ungsanlage ist technisch möglich. 

Die Entwässerung soll in Trennkanalisation erfolgen. 
Das Plangebiet gehört zum genehmigten Entwurf zur Schmutzwasserentw~ssenr ng 
Schildesche I Geltershagan. Der SW-Kanal in der Engerschen Straße ist ausreichend di- 
mensioniert, um das zusMzliche Schmutzwasser aus dem Plangebiet auftunehmen, Das 
Schmutzwasser wird im weiteren Verlauf der Kläranlage Brake rugeftlhrt. Aufgrund der 
topografischen Verhäitnisse und der sich daraus ergebenden Rückstaug&hrdung schei- 
det eine SW-Entwässerung im Freigefalle aus, Im Plangebiet soll eine öffentliche Druck- 
rahrleitung verlegi werden, die aber die ErschließungstraRe zur Engerschen Strak an d# 
hier vorhandene SW-Kanalisation anzuschlbßen ist. An diese Druckmhrlsitung sind die 
einzelnen Gebäude über private SW-Pumpen anzuschließen. 

-Das Verfahren fUr die Bewmgung des im Plangebiet- anfallenden ,Abwassers wird nach 
den Bestimmungen des 5 51 a Landeswassergesefz (LWG) ausgewählt. Unter dem Begriff 
Abwasser ist häusliches oder betriebliches Abwasser (Schmutzwasser) und gesammeltes 
Niedemhlagswasser zu verstehen. 
Verschm~ngsgrad des Abwassers, Untergrund- und Grundwasserverhältnisse, ~ i h e  
zu Gewassem sowie Gstehende behördlihe EnhniBsseningqenehmigu~en und Wirt- 
schaftlichkeitsanspW&e m(ls&n bei der Wahl des Entwässeningsverfahrens bertlcksich- 
tigt werden: . 
~ufynißd der Einstufung des Plangebietes als wohngebiet wird die ' ~ d a k n h b i t  des 
Niederschlagswassem als schwach beiastet beurteilt. 
Eine Versickaning des Niederschlagswass8rs ist nach den Ergebnissen der baugnind- 
technischen Steiungnahme des Erdbaulabors Schemm vom Februar 2004 bei Durchläs- 
sigkeitsbeiwerten von 1 U' bis 1 0 ~  nicht mbglich. Deshalb ist eine ortsnabe Einleitung ü- 
ber den geplanten Fu& I Radweg in den Johannisbach vorgesehen. Aufgrund der unmit- 
telbaren Nähe zum ausgleichenden Obersee und der relativ kleinen Flache des EnMs- 
wningsgebietes kann auf eine RUcktialtung vor Einleitung verzichtet werden. Für die ge- 
plante Einleitungssteib in den Johannisbach ist ein Antrag auf Erteitung einer wassereeht- 
lichen Erlaubnis nach 5 7 WHG zu stetlen. 

Das Plangebiet wird an die regelmäßige smdtische MüHabfuhr angeschlossen werden. 
StelMdchen für AnUllcantainer und -behalter sind für den Abfuhrtag irn offentlichen Stra- 
ßenraum vorgesehen. 

FUr das Plangebiet kann die geforderte Lßsc hwasserversorg ung über die Montage von 
Überfl urhydranten an den Versorgungsleitungen gewahrleistet werden (Wassernenge 
von 800 Vmin = 48m3ß für mindestens zwei Stunden). 
Zu Sicherstetlung der Versorgung (Strom,, Gas, Wasser) in den von Leitungsrechten zu- 
gunsten der Ver- und Entsorgungstr3gern belasteten Flächen sind grundbuchliche Eintra- 
gungen vorzunehmen. 



91 Belanae der sozialen Infrastruktur 

Unter ~er~cksichügung der derzeit gemeldeten Kinder der Geburtenjahrggnge 1997E98 
bis 2002103, die den Einschulungsja hrgängen 2004105 bis-200911 0 entsprechen, wird die 
Schülemahl der Plaßschule konstant bei zwischen 305 und 320 SchUkrn bleiben. Der 
Raum bedarf der Plaßschule wird sich nach den derzeitigen Prog nosezahlen weitehin auf 
13 Klassenräume belaufen und kann im vorhandenen Raumbestand (1 5 Klasseneume, 3 
Mehrzweckraume) abgedeckt werden. 
Aspekie der Schulwegsicherheit und der Schüterbeförderung werden durch die Planung 
nicht tangiert. 
Schulentwicklungsplanerische Maßnahmen ergeben sich somit nicht durch die Planung. 

Zuneit befinden sich Anträge auf Genehmigung zurn Umwandlung von Hortgnippen in al- 
tersgemischte Gruppen zur PrUfung irn Ministerium in Düsseldorf. Soliten diese AntPäge 
genehmigt werden, stünden 30 zusatziiche Pläti&für 3-6 jäih rige irn Stadtbezirk Schild- 
eache zur VerHlgung (7 0 Plätze im Kindergartenbezirk ,Vorwerk Schildescheu und 20 
Plätze im KMdBrgartenbetirk .SchiMesche 1 ", in dem das Plangebiet liegt). SWeh-diese 
Umwandlungen nicht genehmigt werden, ist die vorübergehende Einrichtung einer zus& 
lichen Gruppe für die Kindergartenbezirke, angegliedert an eine bestehende Einrichtung, 
etforderiich. 

C*' , + .- 

7 01 Belanqs des D'enkm.alschutzes und der Uenkmalpfkae 
, . 

- .  
Innerhalb des plangebiet& befinden sich nach heutigem ~enntnisstand keine &denk- - 
male oder denkmalwerte Objekte. Auch Bodendenkmale sind in dem Gebiet nicht be- 
kannt. 
Maßnahmen des Denkmalschutzes oder zur Denkmalpflege innerhalb des Plangebietes 
sind nicht erfordertich. 

11) Kosten 

Kosten für die Stadt Bielefeld aufgrund der vorgesehenen sadtebaulichen Maßnahmen 
werden nicht anfallen. 

Der Vorhabentrager, die 

Mdntmann & Stopfel Projekte OHG 
Aifred-Bori-Straße 1 2 
33802 Bie lh ld  

hat sich bereit und in der Lage erklärt, die Kosten, die mit den Planungen zur Erreichung 
der bauplanungsrechtlichen Zulassigkeit der Vorhaben verbunden sind, vollständig zu 
tragen. Ein dementsprechender städtebaulicher Vertrag wird vorbereitet. 

Die Kosten für die ErschlieQungsmaßnahmen zur äiu ßeren und inneren Erschließung des 
Plangebietes sowie die zu erbringenden Ausgleichs- und ErsatzmaBnahmen gehen zu 
Lasten des Vorhabenträgers. Die Einzelheiten sind in einem städtebaulichen Vertrag ge- 
regelt. 



Der Vorhabenträger hat gegsnUber der Stadt Bielfeld erklärt, 

auf seine ~osten' ein qualifiziertes PlanungsbUro zu beaufiragen, die notwendigen 
Bauleitplanverfahren zu erarbeiten und einen entsprechenden Vertrag mit der Stadt 
abzuschließen; 
einen neuen Sportplalz sowie die dazugehörige Erschließung und die Nebenanlagen 
einschlie&!ich Vereinsheim auf dem stadtischen Grundstück ,Viadukt" als Ergebnis der 
erfolgten Standortanaiyse auf eigene Kosten herzustellen und einen entsprechenden 
Vertrag mit der Stadt abruschliei3en; 

= der Stadt in noch zu beziffernder Hdhe die Aufwendungenez~ erstatten, die entstanden 
wären,'wenn er einen ~rsatrstandort hatte kaufen müssen; 
das zukünftige Wohn baugebiet (,,alter Sportplatzstandortu) , in einem noch zu 
bestimmenden Zeitraum in Abstimmung mit der StEtdt zu realisieren, auf eigene 
Kosten die Erschließung herzustellen und die entsprechenden Erschließungsvertr4ge 
mit der Stadt abzuschließen; 
die fUr beide Maßnahmen notwendigen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen auf eigene 
Kosten anzulegen bzw. zu finanzieren undrfie.entsprechenden Vetträge mit der Stadt 
abzuschliefien; 
und die Verpflichtungen aus diesen Vertagen an etwaige Rechtsnachfolger weiter- 
zugeben. 

Dle Einzelheiten sind bereits in einem Vertrag geregeit, der auch eine ~urchfilhingsver- 
- , 

gflichtung des Vorhabens (neuer Sportplatz) innerhalb ei,rier .bestimmten Frist beiiihaltet. , - , -. 

Bielefetd, im Juni 2004 



Bebauungsplan Nr. 1112159.00 ,,Wohnen am See" 
j. Ausfertigung 

beschlossen worden. 

öffenüiich bekannt gemacht. 

Bielef@M. Ob. 07. a OOY 

ortsUblich Clffentfich bekannt 

Bebauungsplan in Kraft getreten. 

Bielefeld, 4 b,09, & 
Stadt Bielefeld 
Der OberbUrgerneister 
- Bauamt - Stadt Bielefeld 
I. A. Der OberbUrgerneister 


